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Information des Oberbergischen Kreises zur  
Trinkwasserversorgung bei Großveranstaltungen  

 
 
Bevor Sie als Veranstalter/Betreiber an einer Großveranstaltung teilnehmen, möchte 
sie die Kreisverwaltung auf einige Verhaltensregeln beim Umgang mit Trinkwasser 
hinweisen:  
 
1. Zur Verteilung des vom Wasserversorger übernommenen Trinkwassers dürfen 

nur hygienisch einwandfreie Leitungen verwendet werden. Auch Schlauchlei-
tungen gehören zum Leitungsnetz. 

 
2. Um Qualitätseinbußen bei dem verwendeten Trinkwasser zu vermeiden, sollten 

folgende Maßnahmen durchgeführt werden:  
 

• Der Hydrant muss vor dem Aufsetzen des Standrohres klargespült werden. 
• Entscheidend ist die Wahl des Materials. Es dürfen nur DVGW-geprüfte Bau-

teile, Schläuche mit KTW/DVGW-W 270- Prüfung verwendet werden und in 
sauberer Umgebung trocken gelagert werden.  

• Spülen des gesamten Leitungsnetzes vom Hydranten bis zur Abnahmestelle 
vor Ort sowie gegebenenfalls Desinfektion mit geeigneten Mitteln (Info durch 
örtliches Wasserversorgungsunternehmen) mit einer Fließgeschwindigkeit 
von1-2 m/s und mehrfacher Erneuerung des Leitungsinhaltes vor Inbetrieb-
nahme.  

• Über die ordnungsgemäße Desinfektion des gesamten wasserführenden Sys-
tems ist ein Nachweis zu führen.  

• Die Verlegung der Leitungen sollte von einem Fachunternehmen vorgenom-
men werden.  

• Querverbindungen zwischen verschiedenen Abnahmestellen sind unzulässig. 
• Für jede Abnahmestelle ist eine Sicherheitsvorrichtung gegen Rückfluss vor-

zusehen. 
• Die Frischhaltung des Leitungsinhaltes ist durch permanenten Durchfluss zu 

gewährleisten, um sicherzustellen, dass Stagnationswasser abfließt. Die Was-
sertemperatur sollte unter 25 °C liegen (keine star ke Sonnenbestrahlung).  

• Die in der Regel oberirdisch verlegten, nicht geschützt liegenden Leitungen 
sind täglich auf Unversehrtheit zu überprüfen.  

• Die entsprechenden Trinkwasserleitungen müssen deutlich gekennzeichnet 
sein 

3. In begründeten Einzelfällen behält sich das Kreisgesundheitsamt vor, Wasser-
untersuchungen auf Kosten des Betreibers zu veranlassen.  

 
 

Der Oberbergische Kreis wünscht Ihnen einen reibung slosen Verlauf  
Ihrer Veranstaltung.  


